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Energie -

genossenschaften

ü Energiegenossenschaften sind Selbsthilfeorganisationen. Zweck 

ist die wirtschaftliche und soziale Förderung ihrer Mitglieder. 

Sie tun dies durch die Bündelung und Konzentration ihrer Kräf-

te und die nachhaltige Tätigkeit und Wirkung ihres genossen-

schaftlichen Geschäftsbetriebes meist in einem überschaubarem 

Raum (Regionalitätsprinzip). 

ü Ideale Organisationsformen können Energiegenossenschaften 

bei der Umsetzung von Klimazielen sein, verbunden mit einer 

Energieversorgung abgekoppelt von global geprägten Gewinn-

interessen und Vermeidung jeglicher spekulativer Einflüsse 

sowie hohem Identifikationspotenzial der Mitglieder mit ihrem 

Unternehmen. Neben der Nutzerverantwortlichkeit können sie 

damit auch Vorreiter für mehr Umweltverantwortung sein ï

wenn Politik sie machen lässt ïaber auch unterstützt!!

Aufgabenvielfalt



Vorteile von Bürger -Solar -

Genossenschaften Argumente für

ü Das Plus für die Anleger 

Die Beteiligung zahlt sich aus. Die Anleger erhalten für viele Jahre 

Einnahmen aus dem Verkauf des Solarstroms.

ü Das Plus für die regionale Wirtschaft

Die Solarstromanlage fördert die regionale Wirtschaft. Die Solar-

stromanlagen werden von örtlichen Handwerkern installiert. 

ü Das Plus an Unabhängigkeit 

Mit Solarstrom werden knappe Ressourcen geschont und die Un-

abhängigkeit von politisch unsicheren Energieimporten gefördert. 

ü Das Plus für die Umwelt 

Neben dem Geldbeutel nutzt diese Umweltinvestition dem Klima-

schutz. Mit einer 5 kWp-Anlage wird die Umwelt im Jahr um mehr 

als drei Tonnen des klimaschädlichen CO2 entlastet. 



Struktur einer Bürger-Solar-Genossenschaft

Versicherung:
Versicherungs-

verträge

Energieversorger: 
Einspeiseverträge

Fremdkapital:
Bank

Kreditverträge

Lieferanten von PV-Anlagen:

GU-Verträge, Vollwartungsverträge

Eigenkapital:
Privatpersonen 

und jur. 

Personen als

Genossenschafts-

mitglieder

Bürger-Solar-

Genossenschaft

als Betreiberin 

mehrerer 

Photovoltaikanlagen

Unabhängiger 

Gutachter:
Qualitätsprüfung 

Betriebsüber-

wachungs-

verträge

Standort:
Dach- oder Geländenutzungs-

verträge



Förderung von 

Solarstromanlagen

Finanzierung

ü Für die Investition in eine Solarstromanlage sind zinsgünstige 

Kredite erhältlich, zum Beispiel von der KfW-Förderbank: 

www.kfw-foerderbank.de. 

ü Voraussetzung für eine Förderung ist, dass mit dem Bau der 

Solarstromanlage noch nicht begonnen wurde. Die aktuellen 

Zinskonditionen der KfW-Förderbank sind unter obigen der 

Internetadresse abrufbar. 

ü Die KfW erwartet, um selbst kein Haftungsproblem zu haben, 

dass mindestens 30% des Kapitals durch die Bürgergemeinschaft 

aufgebracht wird. Je nach Zinsen kann es sinnvoll sein die 70% 

Fremdkapital voll auszunutzen oder den Anteil an Eigenkapital 

zu erhöhen. 



Förderung von 

Solarstromanlagen

ü Mit dem neuen EEG vom 21. Juli 2004 wird die vorrangige 

Abnahme, Übertragung und Vergütung von Strom aus 

erneuerbaren Energien geregelt. Das Erneuerbare-Energien-

Gesetz (EEG) garantiert eine Vergütung des solar erzeugten 

Stroms für 20 Jahre plus dem Jahr der Inbetriebnahme der 

Solarstromanlage. Der produzierte Strom wird komplett in das 

öffentliche Netz eingespeist.

ü Der Netzbetreiber vergütet den Solarstrom. Degression: 5% 

jährlich ab 2005, bei Freiflächenanlagen: 6,5% ab 2006. Der 

vollständige EEG-Gesetzestext ist abrufbarunter: 

www.bmu.de oder  www.erneuerbare-energien.de

Voraussetzung für die Erfolgsgeschichte von Bürgersolaranlagen

Finanzierung



Erschwernisse für 

Bürgersolargemeinschaften

Prospektpflicht

ü In Deutschland existieren rund 1.000 Bürger-Solarstrom-Gemein-

schaften. Eine genaue empirische Erhebung dazu liegt nicht vor. 

ü Seit dem 1. Juli 2005 sind in Deutschland das neue ĂAnlegerschutz-

verbesserungsgesetzñ und die ĂVermºgensanlagen-Verkaufspros-

pektverordnungñ in Kraft. Sie setzen EU-Richtlinien um und sollen 

den ĂGrauen Kapitalmarktñ regulieren und der Aufsicht durch die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) unterstellen. 

ü Damit unterliegen in Deutschland alle Formen von öffentlich an-

gebotenen Unternehmensbeteiligungen der Prospektpflicht. Dazu 

gehören auch die Beteiligungen von Bürgersolargemeinschaften. 

Die Konsequenz ist, dass teilweise nun auch kleine Initiativen auf-

wändige Prospekte erstellen und eine Genehmigung bei der Bank-

aufsicht einholen müssen.



Bürgersolar -

anlagen 
Vorteil Genossenschaft

ü Diese Erschwernisse gelten nicht für die Werbung für eine An-

teilszeichnung in einer Genossenschaft. Laut Wertpapier-Ver-

kaufsprospektgesetz (Verkaufsprospektgesetz) IIIa. Abschnitt 

ĂProspektpflicht f¿r Angebote anderer Vermºgensanlagenñ heiÇt 

es im Ä8f. Anwendungsbereich unter Absatz 2 ĂAusge-nommen 

von der Prospektpflicht sind: Anteile an einer Erwerbs- oder 

Wirtschaftsgenossenschaft im Sinne des Ä1 des Gesetzes 

betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften.ñ 

ü Entsprechend werden als Beteiligungsfonds bzw. ïanlagen vor 

allem große Anlagevolumen relevant oder statt der einfachen 

Gemeinschaften bietet sich nun zunehmend die Rechtsform der 

Genossenschaft für Bürgersolarprojekte an. Ihre Gründung ist 

nicht zuletzt auch deshalb aktuell verstärkt zu beobachten.


